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Belfortstr. 10 (Gemarkung: Sektion IX Fl.Nr.: 18210/0) 
Senkrechtaufzug auf Balkon im 1.OG (4m Höhe) für barrierefreien 
Zugang zur Wohnung. 
Aktenzeichen: 6024-1.2-2024-4552-21
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 702

Fraunhoferstr. 23h (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 11705/0) 
Rückgebäude: Errichtung von 6 Wohneinheiten in Holzbauweise, 
Abbruch einer Wohnung auf dem Dach, Errichtung Fluchtleiter-
anlage, Teilnutzungsänderung im 2. OG von Produktion in Büro, 
Herstellen eines Dacheinschnitts mit Freisitz –  
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG
Aktenzeichen: 6024-1.23-2024-14739-21
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 703

Hirschgartenallee 25 (Gemarkung: Nymphenburg Fl.Nr.: 105/2) 
Änderungsantrag zu AZ: 1.2-2023-21414-22:  
Nutzungsänderung von Büro zu Praxis vom EG bis ins 2. OG  
im Vordergebäude, 2 Stellplätze; Nutzungsänderung  
von Büro zu Speicher im DG
Aktenzeichen: 6024-1.201-2024-5922-22
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 703

Balanstr. 77a (Gemarkung: Sektion VIII Fl.Nr.: 16276/33) 
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 21 Wohnungen  
und Tiefgarage, davon 40 % mit Sozialbindung
Aktenzeichen: 6024-1.2-2023-366-31
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 703

Züricher Str. 100 – 238 (Gemarkung: Forstenried Fl.Nr.: 655/17, 
655/18, 655/19, 655/533)
Nachverdichtung Züricher Str.
Neubau von 5 achtgeschossigen Punkthäusern mit ca. 175 WE 
und 2 oberirdischen Parkpalet-ten auf bestehenden  
Tiefgaragen sowie Neubau Haus für Kinder in der Basler Str. – 
mit Mobili-tätskonzept (Basler Str. 66-66a / Berner Str. 1 – 9 / 
Züricher Str. 100 – 238) – VORBESCHEID
Aktenzeichen: 6024-1.7-2023-24240-33
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66  
Abs. 2 Satz 4 BayBO 704

Bismarckstr. 26 (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 381/7)
DG-Ausbau zur Erweiterung einer Wohneinheit, Einbau einer 
Dachterrasse, Einbau eines in-nenliegenden Personenaufzu-
ges, Zusammenlegung von drei zu zwei Wohneinheiten  
(1. – 4. OG), Anbau von Balkonen und französischen Balkonen, 
Einbau einer internen Treppe (EG - KG), Umnutzung  
der erdgeschossigen Ladeneinheit zu einer Wohneinheit –  
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2023-9268-41 –  
Hier: Austausch der Decken aufgrund mangelnder Tragfähigkeit 
und Unmöglichkeit der Herstellung, Änderung der Treppe KG-
DG und des Treppenhauses, Änderung des Aufzugsschachts, 

Einbau eines Fahrradaufzuges KG-EG, Entfall des hofseitigen 
Balkons in der WE im EG sowie Abbruch der bestehenden  
Außentreppe KG-EG mit Einbau 2er Terrassen in EG,  
Grundrissänderungen, Entfall der internen Treppe EG-KG,  
Änderung der DFF
Aktenzeichen: 6024-1.202-2024-7677-41
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 704

Scherrstr. 6 (Gemarkung: Neuhausen Fl.Nr.: 585/12)
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage –  
VORBESCHEID
Aktenzeichen: 6024-1.7-2024-5781-22
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66  
Abs. 2 Satz 4 BayBO 705

Rambergstr. 2 (Gemarkung: Sektion III Fl.Nr.: 4386/3)
Errichtung eines neuen Dachgeschosses (8 WE)  
und je eines Aufzugs im Treppenauge der Bestandstreppen-
häuser, Teilüberdachung des offenen Innenhofs  
zur Überdachung von Fahrradstellplätzen, Errichtung  
von 2 KFZ-Stellplatzes AUSFÜHRUNGSTEKTUR
Änderung Mansardknick, Änderung OKF1. und 2.DG,  
Änderung Dachform Gauben 2.DG, Änderung Ladestation  
für E-Fahrzeuge zu einem dritten KFZ-Stellplatz
Aktenzeichen: 6024-1.23-2024-11416-22
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 705

Gaggenaystr. 22 (Gemarkung: Moosach Fl.Nr.: 1280/5)
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage –  
ÄNDERUNGSANTRAG 
zu 1.23-2022-4010-42
Aktenzeichen: 6024-1.232-2024-9379-42
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 706

Heiglhofstr. 71 – 89 (Gemarkung: Großhadern Fl.Nr.: 139/54)
Sanierung der Sockelbereiche der Stützen und Wände  
der Tiefgarage
Aktenzeichen: 6024-1.2-2024-13697-43
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 706

Elisabethstr. 30 (Gemarkung: Sektion III Fl.Nr.: 4821/22)
Umbau einer Wohnung in einem denkmalgeschützten 
Wohn- und Geschäftshaus –  
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG
Aktenzeichen: 6024-1.2-2024-7372-22
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 707

Kravogelstr. 31 (Gemarkung: Aubing Fl.Nr.: 3595/2)
Fl.Nrn. 3595, 3595/1, 3595/2, 3595/3, 3595/4 und 3595/5
Neubau von zwei Doppelhäusern mit vier Stellplätzen
Aktenzeichen: 6024-1.23-2024-11523-43
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 707
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Belfortstr. 10
Gemarkung Sektion IX / Flurnr. 18210/0 / Stadtbezirk: 
Senkrechtaufzug auf Balkon im 1.OG (4m Höhe)  
für barrierefreien Zugang zur Wohnung.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.09.2024, Az. 1.2-2024-4552-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
lösender Bedingung/Auflagen/Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.:18189 und 18211, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-che 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 12. September 2024 Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung
HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Fraunhoferstr. 23h
Gemarkung Sektion 6 / Flurnr. 11705/0 / Stadtbezirk: 2
Rückgebäude: Errichtung von 6 Wohneinheiten in Holz-
bauweise, Abbruch einer Wohnung auf dem Dach, Errich-
tung Fluchtleiteranlage, Teilnutzungsänderung im 2. OG 
von Produktion in Büro, Herstellen eines Dacheinschnitts 
mit Freisitz - GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.09.2024, Az. 1.23-2024-14739-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11697, 11698, 11699, 11700, 11704, 
11706, 11707, 11722, 11723, 11724, 11725 und 11727, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 12. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO  
Anwesen: Hirschgartenallee 25
Gemarkung Nymphenburg/Flurnr.105/2/Stadtbezirk: 9
Nutzungsänderung von Büro zu Praxis vom EG bis ins  

2. OG im Vordergebäude, 2 Stellplätze, Nutzungsände-
rung Büro zu Speicher im DG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.09.2024, Az.1.2-2024-005922-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.:105/40,Fl.Nr.: 105/123, Fl.Nr. 105/124, 
Fl.Nr. 105/125,Fl.Nr. 105/126, Fl.Nr. 105/127,Fl.Nr. 105/39, 
Fl.Nr. 105/38, Fl.Nr. 105/37, Fl.Nr.: 105/11 und Fl.Nr.:105/4, die
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 11. September 2024  Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Balanstr. 77a
Gemarkung: Sektion VIII, Flurnr.: 16276/33, Stadtbezirk: 16
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 21 Wohnungen 
und Tiefgarage, davon 40 % mit Sozialbindung

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.09.2024, Az. 6024-1.2-2023-366-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.
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Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Er-
messensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn 
(mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Züricher Str. 100 – 238
Gemarkung: Forstenried
Flurnr.: 655/17, 655/18, 655/19, 655/533
Stadtbezirk: 19

Nachverdichtung Züricher Str.
Neubau von 5 achtgeschossigen Punkthäusern mit ca. 175 
WE und 2 oberirdischen Parkpaletten auf bestehenden Tief-
garagen sowie Neubau Haus für Kinder in der Basler Str. –  
mit Mobilitätskonzept (Basler Str. 66-66a / Berner Str. 1 – 9 / 
Züricher Str. 100 – 238)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.09.2024, Az. 6024-1.7-2023-24240-33, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24034.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig

München, 16. September 2024 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bismarckstr. 26
Gemarkung Schwabing/Flurnr.381/7/Stadtbezirk: 12
DG-Ausbau zur Erweiterung einer Wohneinheit, Einbau 
einer Dachterrasse, Einbau eines innenliegenden Perso-
nenaufzuges, Zusammenlegung von drei zu zwei Wohn-
einheiten (1. – 4. OG), Anbau von Balkonen und französi-
schen Balkonen, Einbau einer internen Treppe (EG - KG), 
Umnutzung der erdgeschossigen Ladeneinheit zu einer 
Wohneinheit – ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2023-9268-41 – 
Hier: Austausch der Decken aufgrund mangelnder Trag-
fähigkeit und Unmöglichkeit der Herstellung, Änderung 
der Treppe KG-DG und des Treppenhauses, Änderung 
des Aufzugsschachts, Einbau eines Fahrradaufzuges  
KG-EG, Entfall des hofseitigen Balkons in der WE im EG 
sowie Abbruch der bestehenden Außentreppe KG-EG mit 
Einbau 2er Terrassen in EG, Grundrissänderungen, Ent-
fall der internen Treppe EG-KG, Änderung der DFF

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.09.2024, Az. 1.202-2024-7677-41, wurde die 
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Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 380/2, Fl.Nr. 380/18, Fl.Nr. 381/3, Fl.Nr. 
381/4, Fl.Nr. 381/6, Fl.Nr. 381/8, Fl.Nr. 381/9 und Fl.Nr. 381/10 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Scherrstr. 6
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 585/12 / Stadtbezirk: 9
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.09.2024, Az. 1.7-2024-5781-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 585/16, Fl.Nr. 585/17, Fl.Nr. 584/2, Fl.Nr. 
585/10, Fl.Nr. 583/37, Fl.Nr. 583/38 und Fl.Nr. 583/39, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-

den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25011.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 12. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rambergstr. 2
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4386/3 / Stadtbezirk: 3
Errichtung eines neuen Dachgeschosses (8 WE) und  
je eines Aufzugs im Treppenauge der Bestandstreppen-
häuser, Teilüberdachung des offenen Innenhofs zur  
Überdachung von Fahrradstellplätzen, Errichtung von  
2 KFZ-Stellplatzes AUSFÜHRUNGSTEKTUR
Änderung Mansardknick, Änderung OKF1. und 2.DG,  
Änderung Dachform Gauben 2.DG, Änderung Ladestation 
für E-Fahrzeuge zu einem dritten KFZ-Stellplatz

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.09.2024, Az. 1.23-2024-11416-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 4384, 4384/5, 4386/2, 4386/6, 4386, 
4386/5 und 4346, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
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dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 18. September 2024 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gaggenaystr. 22 
Gemarkung Moosach, Flurnr. 1280/5
Stadtbezirk: 10
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.09.2024, Az. 6024-1.232-2024-9379-42, wur-
de die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Nebenstimmungen und einer Abweichung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 1280/2 (Hugo-Troendle-Str. 37), 1280/3 
(Hugo-Troendle-Str. 33, 35), 1280/4 (Hugo-Troendle-Str. 31) 
und 1293/3 (Gaggenaystr.20), die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die  
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Pläne des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 524, einsehen. Ver-

einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22230.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Heiglhofstr. 79 – 81
Gemarkung Großhadern / Flurnr. 139/54 / Stadtbezirk: 20
Sanierung der Sockelbereiche der Stützen und Wände 
der Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.09.2024, Az. 1.2-2024-13697-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 139/43, Fl.Nr. 139/45, Fl.Nr. 152/143, 
Fl.Nr. 152/159, Fl.Nr. 152/77, Fl.Nr. 152/78, Fl.Nr. 152/79, Fl.Nr. 
152/80, Fl.Nr. 152/81, Fl.Nr. 152/82, Fl.Nr. 932, Fl.Nr. 934, Fl.Nr. 
935, Fl.Nr. 936 und Fl.Nr. 937, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem 
sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19 einsehen. Vereinbaren Sie dazu 
bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Elisabethstr. 30
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4821/22 / Stadtbezirk: 4
Umbau einer Wohnung in einem denkmalgeschützten 
Wohn- und Geschäftshaus  
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.09.2024, Az. 1.2-2024-7372-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr. 4821/20 und Fl.Nr. 428/18, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bay-
BO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zu-
zustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-

gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kravogelstr. 31  
Gemarkung Aubing/Flurnr. 3595, 3595/1, 3595/2, 3595/3, 
3595/4 und 3595/5
/Stadtbezirk: 22
Neubau von zwei Doppelhäusern mit vier Stellplätzen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.09.2024, Az. 1.23-2024-11523-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 3594, 3596, 3606 und 3607 die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424, 425, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailad-
resse plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233-21501; 233-20480, 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 12. September 2024 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Die Landeshauptstadt München – Baureferat  
gibt Folgendes bekannt: 

Widmungsverfügung
für den 1. Stadtbezirk Altstadt-Lehel 

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
22.08.2024 wird die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstrecke 
der Westenriederstraße (Teilfläche aus Flst. Nr. 1286/0,  
Gemarkung München 1) zwischen dem Radlsteg (= km 0,181) 
und der Frauenstraße (= km 0,344) zu einem „beschränkt- 
öffentlichen Weg, Fußverkehr + Radverkehr frei“ abgestuft.

Diese Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 
am 01.10.2024 als bekannt gegeben und damit wirksam.

Diese Verfügung einschließlich ihrer Begründung und deren 
Lageplan können bei der Landeshauptstadt München,  
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München nach vorheriger 
Anmeldung unter bau.widmungen@muenchen.de bis zum 
04.11.2024 eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 19. September 2024  Baureferat
  Verwaltung und Recht
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Dominik Krause
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Die Linke / Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Jacqueline Charlier
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12.30 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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